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Roll- und Klappgerüst

Zuständigkeit: Arbeitgeber

Gefahr Risiko Vorbeuge- und Schutzmaßnahmen

Mechanische Gefähr-
dung

Auf- und Abbau des Gerüstes:

Verschiedene Verletzungen
durch Absturz (z.B. Stößen, Stür-
zen aus Höhenlage, nachgeben

der Struktur)

Verschiedene Verletzungen
durch Teile mit gefährlichen

Oberflächen

 Ab einer Standhöhe von 2,5 Meter, müssen 
Rollgerüste der Norm EN 1004 und dem An-
hang XXIII des GvD 81/08 entsprechen (siehe 
Kapitel 5). Der Aufbau hat laut Herstellerhand-
buch oder - im Fall von nicht durch den Herstel-
ler vorhergesehenen Aufbauvarianten - nach 
den im Plan zum Aufbau-, Nutzung- und Abbau 
(piano di montaggio, utilizzo e smontaggio - PI-
MUS) gemachten Vorgaben zu erfolgen. 

 Der Auf- und Abbau der Rollgerüste darf nur 
durch Personal ohne psychische oder physi-
sche Einschränkungen erfolgen

 Für das mit dem Auf- und Abbau der Rollgerüs-
te beauftragte Personal herrscht Alkoholverbot.

 Die zum Auf- und Abbau der Rollgerüste er-
mächtigten Personen müssen vom AG schrift-
lich ernannt werden

 Die spezifische Ausbildung für das betroffene 
Personal (Einschulung durch den Hersteller / 
Lieferanten) vorsehen

 Dem zuständigen Personal den vom Hersteller 
ausgearbeiteten Plan zum Aufbau, Benutzung 
und Abbau (piano di montaggio, utilizzo e smon-
taggio - PIMUS) zur Verfügung stellen

 Für nicht von Hersteller vorgesehene Aufbauva-
rianten ist der durch einen befähigten Techniker
erstellte Aufbau-, Nutzungs- und Abbauplan zur 
Verfügung zu stellen 

 Die maximale Gerüsthöhe beträgt innerhalb von
Gebäuden (kein Wind) 12 Meter, im Außenbe-
reich (mögliche Windstöße) 8 Meter

 Die notwendige PSA zur Verfügung stellen (fes-
tes Schuhwerk mit rutschfester Sohle)

 Die spezifische Ausbildung für das betroffene 
Personal und die nachfolgenden Fortbildungs-
kurse vorsehen

 Dem mit der Montage des Rollgerüstes beauf-
tragten Personal das Handbuch des Herstellers 
zur Verfügung stellen

 Den Arbeitsbereich eingrenzen

 Die Absturzsicherungen dürfen nur dann am 
Gerüst verankert werden, wenn dies ausdrück-
lich vom Hersteller vorgesehen ist. Andernfalls 
ist die Verankerung an einer fixen Struktur oder 
an Anschlagpunkten vorzusehen, welche der 
technischen Norm EN 795 entsprechen

Risikobewertung: W = 2 S = 2
Risiko

R = W x S
4 Gering

Gefahr Risiko Vorbeuge- und Schutzmaßnahmen
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Mechanische Gefähr-
dung

Verwendung des Gerüstes:

Verschiedene Verletzungen
durch Absturz (z.B. Stürzen aus

Höhenlage, Nachgeben der
Struktur)

 Die zur Verwendung der Rollgerüste ermächtig-
ten Personen müssen schriftlich ernannt werden

 Information und Aus- und Fortbildung des Per-
sonals

 Normgerechtes Rollgerüst verwenden, welches 
nach den Vorgaben des Herstellers aufgebaut 
wird

 Die vom Hersteller vorgegebenen Sicherheits-
anordnungen den Bediensteten übergeben

 Bevor man das Rollgerüst besteigt, muss man 
sich vergewissern, dass das Gerüst stabil ist 
und die Räder blockiert sind

 Für das Erreichen der Ebenen des Rollgerüstes 
nur die vorgesehenen Leitern verwenden

 Sich nicht über das Geländer lehnen

 Sicherheitsschuhe mit rutschfester Sohle ver-
wendenden Arbeitsbereich eingrenzen

Risikobewertung: W = 2 S = 2
Risiko

R = W x S
4 Gering

Zuständigkeit: Arbeitnehmer

Gefahr Risiko Vorbeuge- und Schutzmaßnahmen

Mechanische Gefähr-
dung

Auf- und Abbau des Gerüstes:

Verschiedene Verletzungen
durch Absturz (z.B. Stößen, Stür-
zen aus Höhenlage, nachgeben

der Struktur)

Verschiedene Verletzungen
durch Teile mit gefährlichen

Oberflächen

 Der Auf- und Abbau der Rollgerüste darf nur 
durch Personal ohne psychische oder physi-
sche Einschränkungen erfolgen

 Die zum Auf- und Abbau der Rollgerüste er-
mächtigten Personen müssen vom Arbeitgeber 
schriftlich ernannt werden

 Die spezifische Ausbildung für das betroffene 
Personal vorsehen (Einschulung durch den Her-
steller / Lieferanten)

 Dem zuständigen Personal den vom Hersteller 
ausgearbeiteten Plan zum Aufbau, Benutzung 
und Abbau (piano di montaggio, utilizzo e smon-
taggio - PIMUS) zur Verfügung stellen. Sich an 
die vom Hersteller gegebenen Vorschriften hal-
ten

 Die zur Verfügung gestellte PSA verwenden 
(festes Schuhwerk mit rutschfester Sohle)

 Den Arbeitsbereich eingrenzen

Risikobewertung: W = 2 S = 2
Risiko

R = W x S
4 Gering

Mechanische Gefähr-
dung

Verwendung des Gerüstes:

Verschiedene Verletzungen
durch Absturz (z.B. Stürzen aus

Höhenlage, Nachgeben der
Struktur)

 Die zur Verwendung der Rollgerüste ermächtig-
ten Personen müssen vom Arbeitgeber schrift-
lich ernannt werden

 Information und Ausbildung des Personals

 Normgerechtes Rollgerüst verwenden, welches 
nach den Vorgaben des Herstellers aufgebaut 
wird

 Sich an die vom Hersteller vorgegebenen Si-
cherheitsanordnungen halten

 Das Rollgerüst nicht bewegen, wenn sich Per-
sonen oder nicht fixierte Gegenstände auf dem 
Gerüst befinden



RISK IV - Bewertung der Arbeitsmittel, der persönlichen Schutzausrüstungen und der ausgeübten Tätigkeiten

Stand: 01.03.18 Rev. Nr.: 0 3 von 3

 Die Fläche, auf der das Rollgerüst bewegt wird, 
muss eben sein und darf keine Löcher oder Un-
ebenheiten aufweisen

 Bevor man das Rollgerüst besteigt, muss man 
sich vergewissern, dass das Gerüst stabil ist 
und die Räder blockiert sind

 Für das Erreichen der Ebenen des Rollgerüstes 
nur die vorgesehenen Leitern verwenden

 Sich nicht über das Geländer lehnen

 Sicherheitsschuhe mit rutschfester Sohle ver-
wendenden

 Arbeitsbereich eingrenzen

Risikobewertung: W = 2 S = 2
Risiko

R = W x S
4 Gering

PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG
Wenn in Bedienungsanleitung bzw. Sicherheitsdatenblatt oder "Handbuch PSA" nicht anders angegeben, ist fol-
gende PSA erforderlich:
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INFORMATION UND AUSBILDUNG
- Aufklärung des Personals über die besonderen Risiken und Ausbildung desselben zum Ge-

brauch der PSA und zu den korrekten Arbeitsvorgängen.

- Siehe Auflistung der Pflichtausbildungen für spezifische Risiken

- Die Bedienung bzw. die Tätigkeit darf nur von befähigtem und entsprechend geschultem
Personal erfolgen bzw. durchgeführt werden.


